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Mag. Werner Kogler 

Vizekanzler 

Bundesminister für Kunst, Kultur, 

öffentlichen Dienst und Sport 

 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
Parlament 
1017 Wien 

Geschäftszahl: 2024-0.536.501  

Wien, am 17. September 2024 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Julia Herr, Genossinnen und Genossen haben am 

17. Juli 2024 unter der Nr. 19330/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Besetzung von Leitungsfunktionen“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

• Welche Leitungsfunktionen wurden seit dem 1.1.2024 in der Zentralstelle Ihres 

Ministeriums mit welcher Wirksamkeit besetzt? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, 

Versetzung, Vertragsende, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant? 

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils? 

• Wie viele der schlussendlich ausgewählten Bewerber:innen leiteten die jeweilige 

Organisationseinheit zuvor bereits interimistisch und aus welchem Grund 

(Betrauung mit der interimistischen Leitung, bereits vorhandene 

Stellvertretungsfunktion, udgl.)? 
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• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines 

Staatssekretärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

 

Organisationseinheit 
Erfordernis der 

Neubesetzung 

Vakanz bis zur 

Besetzung 

Datum der 

Ausschreib

ung 

Bereits 

interimistische 

Leitung durch die 

schlussendliche 

Leitung 

Auch im 

Kabinett 

oder StS 

beschäftigt 

Leitung Abteilung 

II/3 
Neugründung 

Von 

01.06.2023 bis 

16.01.2024 

22.07.2023 Nein Nein 

Leitung Abteilung 

IV/B/4 
Ruhestand 

Von 

01.12.2023 bis 

15.02.2024 

22.07.2023 Nein Nein 

Stv. Sektionsleitung I 

und Bereichsleitung 

I/A 

Neugründung 

Von 

01.07.2022 bis 

12.01.2024 

24.07.2023 Ja Nein 

Leitung Abteilung 

II/4 
Pension 

Von 

01.03.2024 bis 

30.6.2024 

13.01.2024 Nein Nein 

Leitung Abteilung 

IV/B/8 
Versetzung 

Von 

01.09.2023 bis 

07.07.2024 

13.01.2024 Nein Ja* 

Leitung Abteilung 

III/C/5 
Ruhestand 

Von 

01.07.2024 bis 

04.08.2024 

13.04.2024 Nein Nein 

*Die betreffende Person ist aus einem jahrelangen Werdegang im öffentlichen Dienst und Expertise aus der 
Verwaltung in mein Kabinett gewechselt und kehrte mit Antritt der Funktion wieder in 
die Verwaltung zurück    
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Zu Frage 7: 

• Welche Leitungsfunktionen sind derzeit zwar ausgeschrieben, aber unbesetzt und 

wie ist der Stand des jeweiligen Besetzungsverfahrens? 

In meinem Ressort sind derzeit folgende Leitungsfunktionen, die dem 

Ausschreibungsgesetz (AusG) unterliegen, ausgeschrieben, aber noch nicht besetzt: 

Organisationseinheit Stand des Verfahrens 

Leitung Interne Revision 
Die Bewerbungsfrist endete am 22.07.2024, die Begutachtungskommission ist gem. 

AusG mit der Erstellung des Gutachtens betraut. 

Leitung Sektion II 
Die Bewerbungsfrist endete am 23.01.2024, die Begutachtungskommission hat mir das 

gem. AusG erstellte Gutachten zur Entscheidungsfindung vorgelegt. 

Leitung Sektion III 
Die Bewerbungsfrist endete am 05.08.2024, die Begutachtungskommission ist gem. 

AusG mit der Erstellung des Gutachtens betraut. 

Leitung Abteilung III/3 
Die Bewerbungsfrist endete am 22.07.2024, die Begutachtungskommission ist gem. 

AusG mit der Erstellung des Gutachtens betraut. 

Leitung Abteilung III/C/9 
Die Bewerbungsfrist endete am 13.05.2024, die Begutachtungskommission hat mir das 

gem. AusG erstellte Gutachten zur Entscheidungsfindung vorgelegt. 

Leitung Gruppe IV/B 
Die Bewerbungsfrist endete am 25.07.2024, die Begutachtungskommission ist gem. 

AusG mit der Erstellung des Gutachtens betraut. 

 

Zu den Fragen 8 und 21: 

• Welche Leitungsfunktionen in der Zentralstelle Ihres Ministeriums werden zwischen 

9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

• Welche Leitungsfunktionen in nachgeordneten Dienststellen Ihres Ministeriums 

werden zwischen 9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

Drei Bedienstete meines Ressorts gehen im angeführten Zeitraum in den Ruhestand bzw. 

in Pension. Ich ersuche jedoch um Verständnis, dass eine weitere Prognose nicht möglich 

ist, da ich keinen Einfluss auf allfällige Kündigungen oder Versetzungen habe und auch 

Ruhestandsversetzungen nicht exakt vorausgesagt werden können, da sie innerhalb einer 

Bandbreite durch die Beamt:innen selbst bestimmt werden können. 

Zu den Fragen 9 bis 12: 

• Für welche Organisationseinheiten wurden seit 1.1.2024 Personen neu mit der 

interimistischen Leitung betraut? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer interimistischen Leitung (Versetzung, 

Tod, Suspendierung, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige – nunmehr interimistische – Leitungsfunktion zum 

Zeitpunkt der interimistischen Betrauung bereits vakant? 
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• Welche der neuen, interimistischen Leitungspersonen waren in dieser 

Gesetzgebungsperiode auch im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder 

im Büro eines Staatssekretärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

Seit 1. Jänner 2024 wurde die Leitung der Sektion II interimistisch (mit dem bisherigen 

Sektionsleiter) betraut. Grund für die interimistische Betrauung war der Ablauf der 

fünfjährigen Befristung der Funktion der bisherigen Leitung per 29. Februar 2024. Es gab 

keine Vakanz zwischen dem Ablauf der befristeten Leitung und interimistischer Betrauung. 

Die Person, die interimistisch mit der Leitung betraut wurde, war in dieser 

Gesetzgebungsperiode kein Mitglied des Kabinetts eines Mitglieds der Bundesregierung 

oder im Büro einer Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs. 

Zu Frage 13: 

• Gegen welche Besetzungen wurden Beschwerden bei einer 

Gleichbehandlungskommission oder bei einem Gericht eingebracht, aus welchem 

behaupteten Grund und in welchem Stadium befindet sich das jeweilige Verfahren 

aktuell? 

Seit 1. Jänner 2024 wurden gegen drei Besetzungen innerhalb der Zentralstelle meines 

Ressorts Beschwerden bei der Bundes-Gleichbehandlungskommission aufgrund 

angeblicher Diskriminierung wegen Alter, Geschlecht bzw. Weltanschauung eingebracht. 

Derzeit sind alle Verfahren vor der Bundes-Gleichbehandlungskommission anhängig 

(seitens meines Ressorts wurden alle Unterlagen vorgelegt). 
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Nachgeordnete Dienststellen 

 

Zu den Fragen 14 bis 19: 

• Welche Leitungsfunktionen wurden seit dem 1.1.2024 in nachgeordneten 

Dienststellen Ihres Ministeriums besetzt? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, 

Versetzung, Vertragsende, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant? 

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils? 

• Wie viele der schlussendlich ausgewählten Bewerber:innen leiteten die jeweilige 

Organisationseinheit zuvor bereits interimistisch und aus welchem Grund 

(Betrauung mit der interimistischen Leitung, bereits vorhandene 

Stellvertretungsfunktion, udgl.)? 

• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines 

Staatssekretärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

In den nachgeordneten Dienststellen meines Ministeriums wurden seit 1.1.2024 folgende 

Leitungsfunktionen besetzt, die gemäß Ausschreibungsgesetz zu besetzen waren: 

Organisationseinheit 
Erfordernis der 

Neubesetzung 

Vakanz bis 

zur 

Besetzung 

Datum der 

Ausschreibung 

Bereits 

interimistische 

Leitung durch 

die 

schlussendliche 

Leitung 

Auch im 

Kabinett 

oder StS 

beschäftigt 

Präsident 

Bundesdenkmalamt 

Ablauf der 

fünfjährigen 

Befristung 

Von 

29.05.2024 

bis 

01.08.2024 

13.04.2024 
Ja (rückwirkende 

Ernennung) 
Nein 

 

Zu Frage 20: 

• Welche Leitungsfunktionen sind derzeit zwar ausgeschrieben, aber unbesetzt und 

wie ist der Stand des jeweiligen Besetzungsverfahrens? 

Derzeit sind keine Leitungsfunktionen in nachgeordneten Dienststellen ausgeschrieben, 

aber unbesetzt. 
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Zu Frage 22: 

• Gegen welche Besetzungen wurden Beschwerden bei einer 

Gleichbehandlungskommission oder bei einem Gericht eingebracht, aus welchem 

behaupteten Grund und in welchem Stadium befindet sich das jeweilige Verfahren 

aktuell? 

Seit 1. Jänner 2024 wurde keine Beschwerde gegen eine Besetzung in einer 

nachgeordneten Dienststelle bei einer Gleichbehandlungskommission oder vor Gericht 

eingebracht. 
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Ausgegliederte Einheiten 

Zu den Fragen 23, 25 und 26:  

• Bei welchen ausgegliederten Einheiten, bei denen Ihnen die Wahrnehmung der 

Eigentümerrechte obliegt, wurden Leitungsfunktionen (Geschäftsführung, 

Vorstand, Aufsichtsrat) seit dem 1.1.2024 neu besetzt? Um welche Funktionen bei 

welchen ausgegliederten Einheiten handelt es sich dabei jeweils? 

• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant? 

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils? 

Vorweg wird festgehalten, dass betreffend die „Volksoper Wien GmbH“ nicht von der 

Wahrnehmung von Eigentümerrechten im Sinne der Frage 23 gesprochen werden kann, 

sondern diese von der Bundestheater-Holding GmbH ausgeübt werden, deren 

Geschäftsführung durch die Staatssekretärin in Ausübung ihres eigenen Wirkungsbereichs 

bestellt wird. 

 

Einrichtung Funktion Vertrag ab  Ausschreibung 

Volksoper Wien GmbH Künstlerische Geschäftsführung 01.09.2027 27.04.2024 

Künstler-

Sozialversicherungsfonds 
Geschäftsführung 01.04.2025 03.05.2024 

Albertina wissenschaftliche Geschäftsführung 01.01.2025 28.01.2023 

KHM-Museumsverband wissenschaftliche Geschäftsführung 01.01.2025 28.01.2023 

Museum moderne Kunst 

Stiftung Ludwig Wien 

(Mumok) 

wissenschaftliche Geschäftsführung 01.10.2025 02.12.2023 

Museum moderne Kunst 

Stiftung Ludwig Wien 

(Mumok) 

wirtschaftliche Geschäftsführung 01.10.2025 02.12.2023 

Naturhistorisches Museum  wissenschaftliche Geschäftsführung 01.06.2025 02.12.2023 

Naturhistorisches Museum  wirtschaftliche Geschäftsführung 01.06.2025 02.12.2023 

Technisches Museum Wien 

mit Österreichischer 

Mediathek 

wissenschaftliche Geschäftsführung 01.01.2025 01.04.2023 

ÖFI, Österreichische 

Filminstitut 
Direktor 01.07.2024 29.04.2023 
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ÖFI, Österreichische 

Filminstitut 
Stv. Direktorin 01.07.2024 15.01.2024 

ÖFI, Österreichische 

Filminstitut 

Aufsichtsrat ÖFI f.d. Bereich 

Vermarktung 
23.07.2024 

Keine 

Ausschreibung 

Bundestheater-Holding 

GmbH 
Aufsichtsrat* 31.07.2024 

Keine 

Ausschreibung 

Bundessporteinrichtungen 

Gesellschaft mbH 
Aufsichtsrat* 04.03.2024 

Keine 

Ausschreibung 
*Für Aufsichtsrät:innen erfolgt generell keine Ausschreibung, da diese nicht den Regelungen des 
Stellenbesetzungsgesetzes unterliegen. 

 

Zu Frage 24: 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, 

Versetzung, Vertragsende, udgl.)? 

Der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung war in allen Fällen der 

Geschäftsführung das Auslaufen der befristeten Funktionen. Bei den genannten 

Aufsichtsrät:innen kam es zu einer Neubestellung vor Ablauf der Funktionsperiode bzw. zu 

einer Neubestellung nach Zurücklegung der Funktion. 

Zu Frage 27: 

• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines 

Staatssekretärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

Keine. 

Zu Frage 28: 

• Welche Leitungsfunktionen in solchen ausgegliederten Einheiten werden zwischen 

9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

Diese Frage betrifft keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums für Kunst, 

Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 

 

 

 

Mag. Werner Kogler 
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